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Antrag 
- öffentlich - 
AT-83/2022 

Antragssteller: SPD und Bündnis 90/ Die 
Grünen 

Fachdienst: 60 FBL Stadtentwicklung und 
Bauwesen 

Sachbearbeiter/in: Bernd Dassinger 

 

Datum 14.11.2022 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 29.11.2022 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung 14.12.2022 beschließend 

 
Betreff: 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/ Die Grünen 
Energetische Sanierung 
 
Antrag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt im Investitionsprogramm ab dem Jahr 2025 
jeweils 500.000 Euro für die energetische Sanierung von städtischen Gebäuden 
aufzunehmen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Begründung: 
In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind Mittel für konkrete Projekte zur energetischen 
Sanierung städtischer Gebäude veranschlagt. Die weitere energetische Sanierung der 
städtischen Liegenschaften muss in den Folgejahren zügig fortgesetzt werden. Die 
Reduzierung schädlicher Klimagase durch Wärmedämmmaßnahmen und der Wechsel 
von fossil betriebenen Heizungen zu treibhausgasneutralen Alternativen muss rasch 
erfolgen. Dafür sind erhebliche Mittel notwendig. 
 
Freigabe: 
 
 
 
gez. Andreas Bär gez. Bernd Dassinger gez. Bernd Dassinger 
Dezernatsleiter/in FB-Leiter/in FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in 

 
 
Anlage(n): 
1. Energetische Sanierung 




